
 
 
Der Landtag von Niederösterreich hat am ……………………….. beschlossen: 

 

Änderung der NÖ Gemeindeordnung 1973 

 

Artikel I 

 

Die NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, wird wie folgt geändert: 

 

1. (Verfassungsbestimmung) Im § 12 Abs. 2 wird das Wort „sechs“ ersetzt durch das 

Wort „zwölf“. 

 

2. (Verfassungsbestimmung) Im § 20 Abs. 1 wird nach dem Wort „unmittelbaren,“ 

das Wort „freien,“ eingefügt. 

 

 

 

Artikel II 

 

(Verfassungsbestimmung) Artikel I tritt am 31. Dezember 2007 in Kraft. 

 

 

 

 


